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§ 49
Außervertragliche Haftung

(1) Für Schäden, die in Ausübung des Nutzungs-, 
Schutz- oder Kontrollrechts entstehen, haftet die 
Deutsche Post nach den Bestimmungen des Zivilrechts.

(2) Die Haftung gemäß Abs. 1 besteht für Schäden, 
die durch Anlagen der Deutschen Post oder durch ihre 
Beauftragten entstanden sind.

§ 50
Ersatzberechtigte

Die Schadenersatzpflicht der Deutschen Post besteht 
gegenüber dem,

1. der eine Leistung in Anspruch genommen hat, die 
fehlerhaft ausgeführt wurde, soweit die Haftung 
nicht gemäß § 48 ausgeschlossen ist;

2. der durch einen schuldhaft verursachten Mangel 
einer Fernmeldeanlage einen Personen- oder Sach
schaden erlitten hat;

3. dem in Ausübung des Nutzungs-, Schutz- oder Kon
trollrechts ein Schaden zugefügt worden ist.

§ 51 
Verjährung

(1) Die Ansprüche gegen die Deutsche Post auf Scha
denersatz verjähren
1. wegen fehlerhafter Leistungen im Inlandspostver

kehr nach Ablauf von 6 Monaten, im Auslandspost
verkehr nach Ablauf von 12 Monaten, beginnend 
mit dem Tage der Einlieferung der Postsendungen;

2. wegen fehlerhafter Leistungen im Postscheck- oder 
Postsparkassendienst nach Ablauf eines Jahres, be
ginnend mit dem Schluß des Jahres, in dem die 
Ansprüche entstanden sind;

3. wegen Schäden gemäß § 46 Abs. 2 und § 49 nach 
Ablauf eines Jahres, beginnend mit dem Schluß 
des Jahres, in dem die Ansprüche entstanden sind.

(2) Die Verjährung wird von dem Tage an gehemmt, 
an dem der Anspruch bei der Deutschen Post geltend 
gemacht wurde. Die Hemmung der Verjährung endet 
mit 'dem Zugang der schriftlichen Entscheidung.

(3) Für die Unterbrechung der Verjährung gelten die 
Bestimmungen des Zivilrechts.

‘ § 52
Schadenersatzpflicht der Benutzer

(1) Die Benutzer sind nach den Bestimmungen des 
Zivilrechts zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den 
sie bei Inanspruchnahme einer Leistung der Deutschen 
Post schuldhaft verursacht haben.

(2) Die Ansprüche der Deutschen Post verjähren nach 
Ablauf eines Jahres, beginnend mit dem Schluß des 
Jahres, in dem die Ansprüche entstanden sind.

A b s c h n i t t  XI 
Rechtsweg und Rechtsmittelverfahrcn 

§ 53 
Rechtsweg

Ansprüche gegen die Deutsche Post können im 
Rechtsweg verfolgt werden, soweit er nicht gemäß § 54 
ausgeschlossen ist.

§ 54
Ausschluß des Rechtsweges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen bei Streitigkeiten
l. über die Voraussetzungen, denen eine Sendung 

oder Nachricht nach den zu diesem Gesetz er- 
1 esenen Anordnungen entsprechen muß;

2. über den Ausschluß von der Benutzung der Anlagen 
der Deutschen Post, wenn gesetzliche Bestimmun
gen es vorschreiben;

3. über die Erteilung oder den Widerruf von Ge
nehmigungen sowie über die Bedingungen für ge
nehmigungspflichtige und für anmeldepflichtige 
Anlagen;

4. über die Ausübung des Nutzungs-, Schutz- oder 
Kontrollrechts der Deutschen Post;

5. über den Gebührenanspruch der Deutschen Post.

§ 55
Rechtsmittelverfahrcn

(1) Lassen dieses Gesetz oder Anordnungen zu diesem 
Gesetz die Beschwerde zu, kann bei dem Organ, dessen 
Maßnahmen angefochten werden, binnen 2 Wochen 
nach Zustellung des Bescheides Beschwerde eingelegt 
werden.

(2) Das im Abs. 1 genannte Organ ist verpflichtet, die 
Entscheidung des übergeordneten Organs der Deutschen 
Post innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Be
schwerde zu beantragen, wenn es der Beschwerde nicht 
oder nicht in vollem Umfange stattgeben will.

(3) Die Beschwerde gegen einen Nutzungsbescheid ist 
beim übergeordneten Organ des Amtes der Deutschen 
Post einzulegen, das den Nutzungsbescheid erlassen hat.

(4) Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und 
zu begründen.

(5) Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Das 
gilt nicht,

1. wenn Störungen des Post- und Fernmeldebetriebes 
eingetreten sind, die zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit unverzüglich behoben wer
den müssen;

2. wenn Anlagen der Deutschen Post eine unmittel
bare Gefahr droht.

(6) Das in den Absätzen 2 und 3 genannte übergeord
nete Organ der Deutschen Post entscheidet innerhalb 
von 4 Wochen endgültig.

(7) Die Entscheidungen sind schriftlich und begrün
det zuzustellen.

(8) Das Verfahren ist kostenfrei.

A b s c h n i t t  XII *

Verwaltungs- und Strafmaßnahmen

§ 56
Angriffe auf den Betrieb und den Bestand von Post- 

und Fernmeldeanlagen

§ 317 des Strafgesetzbuches erhält folgende Fassung:

„(1) Wer vorsätzlich öffentlichen Zwecken dienende 
Post- oder Fernmeldeanlagen zerstört, beschädigt 
oder unbrauchbar macht und dadurch den Betrieb 
dieser Anlagen verhindert oder gefährdet, wird mit 
Gefängnis bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die für 
den Betrieb der im Abs. 1 genannten Fernmelde
anlagen bestimmte elektrische Energie entzieht oder 
elektrische Energie verwendet und dadurch den Be
trieb dieser Anlagen verhindert oder gefährdet.“


